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Das erscheinungsbild einer Stockwerkeigentums-liegenschaft 
trägt wesentlich dazu bei, wie sie wahrgenommen wird und  
hat damit einen einfluss auf ihren Wert. Prägend sind bauliche 
und räumliche Qualitäten, wobei gerade im Stockwerkeigen-
tum (StWe) auch die Funktionalität eine zentrale rolle spielt.  
Hier sind Planende von StWe besonders gefordert. 

Das im rahmen des Forschungsprojektes «langzeitstrate gien 
im StWe» (2012 bis 2014) entstandene Faltblatt enthält  
Kriterien zur Planung einer StWe-liegenschaft. Werden sie 
berück sichtigt, kann dies die Funktionalität des Gebäudes  
erhöhen, beziehungsweise die erneuerung vereinfachen und  
typische, alltägliche Konflikte innerhalb der StWe-Gemein-
schaft reduzieren. Das Faltblatt richtet sich sowohl an architek-
ten und Investoren, indem es lösungsansätze aufzeigt, als 
auch an Käuferinnen und Käufer von StWe, denen die darge-
stellten Kriterien zur Gestaltung von StWe als orientierungs-
hilfe für den Kaufentscheid dienen können. 

g���Der Fokus des Faltblatts liegt auf den angesprochenen Kriterien.  
Im Sinne eines ausblicks wird zudem skizziert, wie elemente eines  
Gestaltungsplans als «Zielsetzung zur äusseren Gestalt» auf StWe  
übertragen werden könnten. abschliessend werden spezifische  
Merkmale von Planungs prozessen im StWe thematisiert.

INVESTMENT
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1.  löSunGSätZe IM bereICH FlexIbIlItät

basis für eine vereinfachte 
erneuerung von StWe ist eine 
weitgehende trennung der 
bauteile des Primär-, Sekundär- 
und tertiärsystems. 

Die teilsysteme können folgender massen un-
terschieden werden:

PrIMärSySteM 
unveränderbar, bzw. grosse eingriffstiefe  
erforderlich
–  tragkonstruktion (horizontales und  

vertikales raster)
–  Gebäudehülle (Fassade und Dach)
–  äussere erschliessung (arealerschliessung)
–  Innere erschliessung (Haupterschliessung, 

horizontal und vertikal)
–  Grundstruktur Haustechnik (Schächte,  

technikräume)

SeKunDärSySteM 
mittelfristig veränderbar, mittlere eingriffstiefe
–  Innenausbau (nichttragende Wände,  

böden, Decken)
–  Haustechnische Installationen
–  beleuchtung, Sicherheitsinstallationen,  

Kommunikationsmittel

tertIärSySteM 
kurzfristig veränderbar
–  einrichtung und Mobiliar
–  apparate (inklusive ihrer anschlüsse  

ab dem Sekundärsystem)
–  eDV-Verkabelung

1  Vgl. richtlinie Systemtrennung. – bern: amt für 
Grundstücke und Gebäude des Kantons bern; 2009

2  ergänzend kann die nutzungsflexibilität bei mehr-
geschossigen Wohnungen erhöht werden, wenn 
diese auch eingeschossig nutzbar sind. bei grösseren 
Wohnungen kann die Planung von erschliessungs-
bereichen, die einen separaten Zugang eines einzel-
nen Wohnungsteils ermöglichen, der separat genutzt 
werden kann, die nutzungsflexibilität fördern.

Darauf aufbauend gilt es im Hinblick auf  
die geforderte Flexibilität im StWe vor allem 
folgende Planungshinweise zu beachten:1

bauteIltrennunG 
Die weitest gehende trennung der bauteile 
nach ihren unterschiedlichen lebens- und 
nutzungsdauern sollte bereits in Planung 
und realisierung berücksichtigt werden.  
So können später einzelne Komponenten 
ausgetauscht werden, ohne noch funktions-
tüchtige bauteile zu zerstören. Sanierungen 
sind dadurch mit geringerem aufwand und 
reduzierten Kosten verbunden.  
Im StWe sollte insbesondere die erneuerung 
von gemeinschaftlichen, haustechnischen  
Installationen ohne grössere eingriffe in die 
Gebäudesubstanz möglich sein. Gesamthaft 
erleichtert die bauteiltrennung im StWe das 
schrittweise nachrüsten technischer neue-
rungen, das etappieren von Massnahmen 
und damit verbunden das tätigen von teil-
investitionen. Dies ist vor allem dann von  
bedeutung, wenn beispielsweise, bedingt durch 
unzureichende einlagen im erneuerung s-
fonds (eF), erneuerungsmass nahmen zeitlich 
etappiert werden müssen. auch eine unter-
schiedliche bereitschaft einzelner Parteien,  
sich an erneuerungsmassnahmen zu beteili-
gen, macht etappierungen und teilinvesti-
tionen nötig.

Klare GlIeDerunG Der teCHnISCHen  
HorIZontal- unD VertIKalerSCHlIeSSunG 
Im Installationsbereich sind Hauptverteilungen 
von der unterverteilung zu trennen, damit im 
StWe – in abstimmung mit dem Gesamt-
system – individuelle anpassungen möglich 
sind. Hierfür ist ein reserveplatz von 10 Pro-
zent für entwicklungen im technischen bereich 
einzuplanen. Für sämtliche technischen  
Installationen muss die Zugänglichkeit für 
Wartung, unterhalt und nachinstallation  
jederzeit gewährleistet sein. Im StWe ist diese  
nach Möglichkeit ausgehend von den er-
schliessungszonen der gemeinschaftlichen 
teile zu planen. Dies vereinfacht die spätere 
Vorbereitung, Planung und realisierung  
entsprechender Massnahmen, da der abstim-
mungsbedarf respektive mögliches Konflikt-
potential im Hinblick auf ablauf und organi-
sation sinkt.

FlexIble traGKonStruKtIon unD  
GebäuDeHülle
Da davon auszugehen ist, dass die trag-
konstruktion des Primärsystems über den 
lebenszyklus unverändert bleibt, sollte diese 
insoweit Flexibilität ermöglichen, als die  
StW-eigentümerinnen und -eigentümer im 
bereich ihres Sonderrechts vielfältige anpas-
sungen vornehmen können. Hierfür sollten  
das Grundraster der tragkonstruktion und  
die Gebäudegeometrien die umsetzung unter-
schiedlicher Grundrisslayouts erlauben.  
Im bereich der Fassade sollte der nachträgli-
che anschluss von zusätzlichen trennwänden 
möglich sein.

nutZunGSFlexIbIlItät
Gerade in den sonderrechtlichen bereichen 
der einzelnen StW-eigentümerinnen und  
-eigentümern ist die vielfältige nutzbarkeit 
während unterschiedlicher lebensphasen  
von besonderer bedeutung. Sie kann gefördert 
werden, wenn die Zimmer nutzungsneutral  
gestaltet werden (viel fältige Möglichkeiten zu 
möblieren) und bar rierefreiheit gewährleistet 
wird. Dazu gehört, dass die oberen Stockwerke 
mit einem lift zugänglich gemacht werden.2
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2.  löSunGSanSätZe Zur reDuKtIon 
alltäGlICHer KonFlIKte

es gibt verschiedene Mass-
nahmen, die dazu beitragen 
können, potentiellen all-
täglichen Konflikten im StWe 
vorzubeugen. 

Konflikte entstehen im StWe zumeist auf 
Grund unterschiedlicher erwartungshaltungen 
bezüglich Privatheit und Gemeinschaft und 
dort, wo teile im Sonderrecht, im Sonder-
nutzungsrecht und im gemeinschaftlichen 
eigentum direkt aufeinander treffen.  
Die umsetzung entsprechender Massnahmen 
zur reduktion dieser Konflikte ist machbar,  
sie sollte jedoch nicht zur «abschottung»  
führen. Vielmehr sollten verschiedene räum-
liche angebote be stehen, um die teilnahme 
an der Gemeinschaft bzw. den persönlichen 
rückzug indivi duell steuern und im bereich  
der sonderrechtlichen teile – innerhalb der 
«eigenen vier Wände» – möglichst unabhängig 
«schalten und walten» zu können. Gerade  
im eigentumsbereich sind dies zentrale bedürf-
nisse, die, wenn sie erfüllt werden, dazu betra-
gen können, Konfliktsituationen zu reduzieren.
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1.  reGulIerbarKeIt Von PrIVatSPHäre 
unD GeMeInSCHaFt 

–  abstufung öffentlicher, halbprivater und pri-
vater bereiche in aussen- wie im Innenraum

–  Schaffung von «übergangszonen» zwischen 
Wohnung und gemeinschaftlichen bereichen4 

–  Integration von bauteilen, die Steuerung von 
teilnahme an Gemeinschaft erlauben5

–  Gezielte Wohnungszonierung zur reduktion 
der einsehbarkeit der privateren bereiche

–  Verbesserter Schallschutz im Innenraum6 

2.  GeStaltunG erSCHlIeSSunGS-
bereICHe/StaurauM

–  Qualitätvoll gestaltetes treppenhaus zur 
Förderung der Gemeinschaft7

–  angebot gemeinschaftlicher abstellbereiche 
neben Hauseingang8

–  angebot gestalteter individueller abstellbe-
reiche im Sonderrecht vor Wohnungstür 

–  angebot individueller abstellbereiche im 
Sonderrecht neben Garagenplätzen 

–  Genügend Stauraum in der Wohnung 9

3.  GeStaltunG DeS PrIVaten  
auSSenrauMS

–  Klare Gestaltung des übergangs von Sonder-
nutzungs- zu gemeinschaftlichen bereichen 

–  Klare abgrenzung zwischen privaten aussen-
räumen benachbarter StW-eigentümer10

4.  GeStaltunG DeS GeMeInSaMen  
auSSenrauMS

–  Verwendung robuster, alterungsfähiger und 
unterhaltsarmer Materialien/bepflanzungen

–  angebot von aufenthaltsräumen für ver-
schiedene nutzergruppen11 

5.  FörDerunG Von naCHbarSCHaFt-
lICHeM ZuSaMMenleben

–  Schaffung von begegnungsorten im aussen-
raum und/oder Gemeinschaftsräume12

–  Partizipative Planungsprozesse, in denen  
sich die zukünftigen bewohnenden früh  
kennenlernen13

  3  Darüber hinaus tragen regularien und organisatori-
sche Massnahmen zur Förderung des nachbar-
schaftlichen Zusammenlebens resp. zur reduktion 
von Konflikt situationen bei, s. dazu «tool 4: Muster-
reglement und Zielsetzungen für StWe» und «tool 6: 
Kommunikation und Konfliktmanagement im StWe»

  4  Z.b. durch Gärten, Vorgärten, Höhenversatz oder 
entsprechende Fassadengestaltung 

  5  Z.b. Fenster in tür zu treppenhaus mit Vorhang  
oder verschiebbares Sichtschutzelement auf priva-
tem balkon

  6  Durch SIa-Vorschriften für neubauten gegeben,  
Herausforderung besteht v.a. bei bestandserneuerung

  7  Steuerbar z.b. durch belichtung, Möblierung und 
räumliche Dimensionen, aber auch durch an den 
Zugangsbereich angrenzende nutzungen, die der 
Gemeinschaft dienen (Waschräume, Postfächer etc.)

  8  Z.b. für Velos und Kinderwägen, aber auch für Con - 
tainer. Die «Gestaltung» sollte hier dazu beitragen, 
unordnung zu vermeiden, das heisst bereiche,  
die zum abstellen dienen, müssen als solche klar 
ersichtlich sein und dürfen alltägliche abläufe und 
Wege nicht blockieren.

  9  Z.b. durch einbauschränke oder separaten  
abstellraum

10  abgrenzung kann auch variabel/nachrüstbar ge-
staltet werden oder z.b. durch räumlichen Versatz  
der aussen  räume und durch anordnung der  
Sonder nutzungsbereiche im aussenraum über eck 
auf verschiedenen Wohnungsseiten

11  ruhezone, Sitzgelegenheiten, Kinderspielbereich;  
bei Gestaltung dieser aufenthaltsbereiche spielen 
auch räumliche Faktoren wie z.b. Sonne/Schatten 
oder offener/geschlossener raum eine rolle 

12  Ggf. unter einbezug der bewohnenden
13  Z.b. begleitung der Gruppenfindung der künf tigen 

StW-eigentümerinnen und -eigentümer zu Gunsten 
interessenshomogenerer Gemeinschaften

Generell zeigt sich darüber hinaus, dass sich 
gewisse typologien, wie z.b. terrassenhäuser 
eher schlecht für StWe eignen, wenn man 
den blick auf die erneuerung richtet.  
Die komplexe Kubatur macht eine Zuordnung 
der bauteile zum Sonderrecht, zum Sonder-
nutzungsrecht und/oder zum gemeinschaft-
lichen eigentum schwierig. Dies schlägt sich  
u.a. in einer für die StW-eigentümer oft 
schwierig nachvollziehbaren regelung zur  
Finanzierung von unterhalts- und erneue-
rungsmassnahmen nieder, was das Konflikt-
potenzial erhöhen und erneuerungen ver-
zögern kann.

folgende massnahmen können im stwe zur reduktion alltäglicher konflikte 
beziehungsweise zur förderung der gemeinschaft beitragen:3
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3.  löSunGSanSätZe DurCH  
eInen «GeStaltunGSPlan»

«Gestaltungspläne» umfassen in der regel  
angaben zu art und Mass der nutzung, zur 
lage, Grösse und beschaffenheit von bauten, 
sowie zu abständen. ergänzend zur Definiti-
on der baubereiche finden sich auch spezifi-
sche angaben, z.b. Vorgaben zu den themen 
Freiraum, aussenraumgestaltung, bepflan-
zung und terraingestaltung. 

Darüber hinaus können in Gestaltungsplänen 
qualitative anforderungen verankert werden, 
die sich auch auf die Detailgestaltung der 
bauten respektive auf ihre architektur bezie-
hen: thematisiert werden beispielsweise  
Fassadengestaltung, ausrichtung von bau-
körpern, Dachgestaltung und Gestaltung von 
aussenräumen wie Gärten, Strassen- bzw. 
Platzbereichen.

Würde man die Idee des 
«Gestaltungsplanes» auf StWe 
übertragen, hiesse dies,  
dass in einer «Zielsetzung zur 
äusseren Gestalt» Vorgaben 
für klar definierte bereiche mit 
entsprechenden Spielräumen 
fixiert würden.

Konkret könnten sich diese z.b. auf den priva-
ten aussenraum im Sonder- und Sonder-
nutzungsrecht, den gemeinschaftlichen aussen-
raum, die Fassade und gemeinschaftliche 
Innenbereiche wie das treppenhaus beziehen. 
es könnten z.b. Gestaltungsvorgaben zu  
folgenden themen gemacht werden:

–  Gemeinschaftliche aussenräume (art der 
bepflanzung, Grenzgestaltung)

–  aussenräume im Sonder- und Sondernut-
zungsrecht (brüstung, Verglasung, Farben 
und Materialien)

–  Fassaden (art, Farbe und Material der türen 
und Fenster, Sonnenstoren, Fensterläden)

–  eingangsbereich und treppenhaus (art, 
Farbe und Material der türen, Möblierungs-
elemente) 

–  Gemeinschaftsräume (Möblierung)

eine derartige «Zielsetzung zur äusseren  
Gestalt» sollte Vielfalt zulassen, ins gesamt 
jedoch ein stimmiges erscheinungsbild  
wahren. Die Vereinbarung könnte bei der  
erstellung neuer StWe-liegenschaften  
durch den Planenden ausgearbeitet werden. 
alternativ könnte eine Verwaltung oder  
ein ausschuss diese aufgabe im namen der  
StWe-Gemeinschaft, die an einer stimmigen 
aussenwahrnehmung ihrer liegenschaft  
interessiert ist, übernehmen. Denkbar wäre 
zudem, eine derartige «Zielsetzung zur  
äusseren Gestalt» im rahmen einer strategi-
schen erneuerungsplanung14 zu etablieren.  
Wichtig wäre jedoch im StWe, dass das  
Konzept nicht zu strikt ist. Vielmehr müssten 
Gestaltungsvarianten vorgeschlagen werden, 
weil den meisten StW-eigentümerinnen  
und -eigentümern individuelle Gestaltungs-
spielräume sehr wichtig sind.15

14  S. «tool 2: optimierter erhaltungsprozess für StWe», 
Meilenstein 18 «bedürfnisevaluation»

15  beispiele, wie Gestaltungspläne für Quartiere, die 
ausgehend von einer sorgfältigen analyse ent-
standen, aussehen können, resp., welche Vorgaben 
darin verankert sind, s. Quellen/literatur
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5.toolS

Im rahmen des Forschungs-
projektes wurden über das 
vorliegende Faltblatt hinaus 
folgende tools erarbeitet, 
welche zusammen einer um-
setzung von langzeitstrategi-
en im StWe in den bereichen 
unterhalt und erneuerung 
dienen.

4.  löSunGSanSätZe IM bereICH  
PlanunGSProZeSS

Gesamthaft gestalten sich Planungsprozesse 
im StWe durch die anzahl der beteiligten 
entscheidungsträger oft aufwändiger als in 
anderen Gebäuden. Dies gilt insbesondere, 
wenn partizipative Prozesse zur Förderung 
der Gemeinschaft ins Spiel kommen (s. abs. 3) 
oder, wenn es darum geht, eine Gesamtstra-
tegie für die erneuerung der liegenschaft zu 
erarbeiten und umzusetzen. –  unterstützung der StW-eigentümerinnen 

und -eigentümer bei der Zieldefinition  
grösserer erneuerungsvorhaben und der  
Diskussion von Varianten (z.b. in Form  
von Workshops)

–  beizug einer Fachperson mit erfahrung im 
bereich Mediation zur unterstützung  
bei der Moderation der Ziel- und entschei-
dungsfindung

–  Frühzeitiges ausweisen des entstehenden 
Mehrwertes, aber auch der Mehrkosten an 
StWe-Gemeinschaft 

–  Frühzeitige Festlegung von Vorgehens-
schritten bei erneuerungen in Zielsetzung 
«erhaltungsstrategie»16

 

Folgende Massnahmen  
können helfen, dem Mehr-
aufwand in Planungs-
prozessen im StWe gerecht  
zu werden:

16  S. «tool 2: optimierter erhaltungsprozess für StWe» 
und «tool 4: Musterreglement und Zielsetzungen 
für StWe»

tool 1
Informationen zu Stockwerkeigentum 
g Faltblatt und themenbericht

tool 2
optimierter erhaltungsprozess für  
Stockwerkeigentum gFaltblatt, Darstellungen  

und themenbericht

tool 3
Instrumente zur erneuerungsplanung von 
Stockwerkeigentum gFaltblatt, drei Instrumente 

sowie themenbericht

tool 4
Musterreglement und Zielsetzungen für Stock-
werkeigentum gFaltblatt und themen bericht mit 

Vorschlägen für drei Zielsetzungen

tool 5 
Kommentiertes Pflichtenheft Verwaltung  
Stockwerkeigentum gFaltblatt und themenbericht

tool 6
Kommunikation und Konfliktmanagement im 
Stockwerkeigentum gFaltblatt und themenbericht

tool 7
anreize erneuerung von Stockwerkeigentum 
gFaltblatt und themenbericht

tool 8
Planerische empfehlungen für Stock werk-
eigentum gFaltblatt

alle faltblätter und instrumente der  
«luzerner toolbox» können über  
www.hslu.ch/cctp-stwe bezogen werden.
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toolbox für die entwicklung von langzeitstrategien im stockwerkeigentum

KoMPetenZZentruM tyPoloGIe & PlanunG In arCHIteKtur (CCtP)

Ziel des Forschungsprojektes war die erarbeitung einer toolbox für Stockwerk-
eigentümerinnen und -eigentümer, Investoren und Verwaltungen, die  
Instrumente zur Prozessoptimierung und Wissensvermittlung beinhaltet.  
Die Instrumente dienen gesamthaft einer umsetzung von langzeitstrategien  
in den bereichen unterhalt und erneuerung. 
neben Informationen für StWe-Käuferinnen und -Käufer, der Darstellung eines 
optimierten erneuerungsablaufs und einem erneuerungsterminplan mit Kosten-
schätzungen, gibt es unter anderem Inputs zum reglement und zu Verwaltungs-
aufgaben, sowie ein Kommunikations- und Konfliktmanagementtool. 

Die «luzerner toolbox» ist erhältlich unter
www.hslu.ch/cctp-stwe

Das Kompetenzzentrum typologie & Planung in architektur (CCtP)  
erforscht die Interaktion zwischen Mensch und gebauter umwelt.  
es untersucht architektonischen raum als lebensraum, im Kontext sich  
verändernder anforderungen. Dabei steht die transformation von  
Gebäuden und Quartieren im Zentrum der wissenschaftlichen arbeit. 
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